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R E I S E -  U N D  V E R T R A G S B E D I N G U N G E N

Wir freuen uns, dass Sie sich für eine Reise der GLO-
BOTREK & BACKGROUND TOURS AG interessieren 
und danken für Ihr Vertrauen. Die nachfolgenden 
Bedingungen gelten für die Marken BACKGROUND 
TOURS, GLOBOTRAIN, GLOBOTREK, GLOBOSHIP und 
SHANGRILA TOURS. 

1. Vertragsabschluss
1.1 Anmeldung 
Durch die vorbehaltlose Bestätigung Ihrer schriftlichen, 
telefonischen oder persönlichen Anmeldung durch die 
Buchungsstelle kommt zwischen Ihnen und Globotrek 
& Background Tours AG ein Vertrag zustande. Wir 
empfehlen, die nachfolgenden Vertragsbedingungen 
sorgfältig durchzulesen. 

1.2 Vertragspartei 
Auf folgenden Dienstleistungen finden diese Allgemei-
nen Hinweise und Bedingungen keine Anwendung: 
1.2.1 Bei allen von Globotrek & Background Tours AG 
vermittelten Nur-Flug-Buchungen gelten die Reise- 
und Vertragsbedingungen der entsprechenden Flug-
gesellschaften. Bitte beachten Sie, dass der Vertrag 
zwischen Ihnen  und der Fluggesellschaft erst mit der 
Ticketausstellung zustande kommt. Allfällige Ände-
rungen seitens der Fluggesellschaft gehen bis zur Ti-
cketausstellung zu Ihren Lasten. 
1.2.2 Bei Reisen, die nicht von Globotrek & Background 
Tours AG organisiert und durchgeführt werden, gelten 
die Allgemeinen Reise- und Vertragsbedingungen der 
jeweiligen Veranstalter, welche wir Ihnen vor Vertrags-
abschluss zukommen lassen. Dies betrifft im Globotrek-
Katalog 2009 die folgenden Reisen:
– 	Von Westnepal zum Kailash, Seite 44
–	Tibets verborgene Täler, Seite 45
–	Yak-Trekking; unterwegs wie Nomaden, Seiten 46-47
–	Kameltrek Weisse Wüste, Seite 95
–	Wüstenleben im grossen Süden, Seite 99
–	Gebirgstrekking im Reich des Sultans, Seite 100-101
–	Durch die Atacama auf den Altiplano, Seite 131-131

2. Preise und Zahlungsbedingungen
2.1 Preise 
Der von Ihnen zu bezahlende Reisepreis ist bei der Rei-
seausschreibung ersichtlich. Falls nicht anders erwähnt 
verstehen sich die Preise pro Person bei Unterkunft im 
Doppelzimmer.

2.2 Bearbeitungsgebühren
2.2.1 Änderungswünsche 
Bei Änderungen einer Pauschalreise oder anderer 
Leistungen auf Ihren Wunsch (z.B. andere Flugvarian-
te, Verlängerung) bis 90 Tage vor Abreise erheben wir 
eine Bearbeitungsgebühr zwischen CHF 60.– und CHF 
200.– pro Person und entsprechend dem Änderungs-
umfang. Für Änderungen ab 89 oder weniger Tage vor 
Reisebeginn gilt Ziffer 4.1.
2.2.2 Kurzfristige Buchung 
Für kurzfristige Buchung (Gruppenreisen: innerhalb 
30 Tagen vor Abreise, Individual- & Baukastenreisen: 
innerhalb 14 Tagen vor Abreise) verrechnen wir eine 
Expressgebühr von CHF 60.– pro Auftrag.
2.2.3 Visa 
Gerne holen wir für Sie Ihre Visa ein. Je eingeholtes 
Visum erheben wir eine Bearbeitungsgebühr von CHF 
40.–, zuzüglich der effektiven Versandkosten. Bei Grup-
penreisen ab der Schweiz entfällt die Bearbeitungsge-
bühr, wenn das Visum zusammen mit den Visa der an-
deren Teilnehmern eingeholt werden kann.
2.2.4 Bearbeitung und Reservierung 
Bei Buchungen mit einem totalen Rechnungsbetrag 
unter CHF 600.– (reine Arrangementkosten; ohne Visa-, 
Bearbeitungsgebühren, Versicherungsprämien usw.) 
erheben wir eine Reservationsgebühr von CHF 60.– pro 
Auftrag. Bitte beachten Sie, dass Ihre Buchungsstelle 

zusätzlich Gebühren für Reservierung und Bearbeitung 
erheben kann.

2.3 Kleingruppe 
Für die Durchführung einer Reise zum ausgeschrie-
benen Preis wird die angegebene Mindest-Teilneh-
merzahl benötigt. Sollte die Reise mit weniger Teil-
nehmern durchgeführt werden, kann ein Selbstkosten 
deckender Kleingruppenzuschlag erhoben werden.

2.4 Zahlungsbedingungen 
Nach Eingang der Anmeldung erhalten Sie unsere 
Bestätigung, die zugleich als Rechnung gilt. Die An-
zahlung beträgt 25% des Arrangementpreises, minde-
stens CHF 500.– pro Person, zahlbar innert 10 Tagen. 
Die Restzahlung ist 30 Tage vor Abreise fällig. Bei Bu-
chungen innerhalb 30 Tagen vor Abreise ist der gesamte 
Rechnungsbetrag sofort zur Zahlung fällig. Werden die 
Zahlungsfristen nicht eingehalten, kann Globotrek & 
Background Tours AG nach nutzlosem Verstreichen ei-
ner kurzen Nachfrist vom Vertrag zurücktreten und die 
Annullierungskosten gemäss Ziffer 4 geltend machen. 

2.5 Preisänderungen 
In nachfolgenden Fällen müssen wir uns vorbehalten, 
die in unseren Katalogen aufgeführten Preise zu erhö-
hen. Bei Redaktionsschluss nicht bekannte: 
–	Erhöhung der Transportkosten (z.B. Treibstoffzu-

schläge)
–	neu eingeführte oder erhöhte Abgaben oder Gebüh-

ren (z. B. erhöhte Flughafentaxen, Sicherheitsge-
bühren, Versicherungsgebühren, erhöhte National-
parkgebühren)

–	staatlich verfügte Preiserhöhungen (z. B. Mehrwert-
steuer)

–	Wechselkursänderungen
–	erklärbare Druckfehler
Globotrek & Background Tours AG wird Preiserhö-
hungen infolge der oben erwähnten Gründe späte-
stens 21 Tage vor Abreise bekannt geben. Beträgt die 
Preiserhöhung mehr als 10% des ausgeschriebenen 
Pauschalpreises oder, bei Reisen mit Einzelpreisen, 
des Gesamtarrangementpreises, haben Sie das Recht, 
innerhalb von 5 Tagen nach Erhalt unserer Mitteilung 
kostenlos vom Vertrag zurückzutreten.

3. Unterkunft
Die ausgeschriebenen Preise verstehen sich, sofern 
nicht anders bei der Reise erwähnt, im Doppelzimmer.

3.1 Einzelzimmer/Einzelzelt 
Es ist auf fast allen Reisen möglich, gegen Zuschlag 
ein Einzelzimmer zu buchen. Bei Übernachtungen in 
einfachen Gasthäusern wie Teahouses, Lodges usw., 
sowie im Zug und auf Schiffen können aber nicht in 
jedem Fall Einzelzimmer garantiert werden. 
Zelte zur Einzelbenutzung können nicht für alle Desti
nationen gebucht werden. Fragen Sie Ihre Buchungs-
stelle über diese Möglichkeit und den entsprechenden 
Zuschlag.

3.2 Halbes Doppelzimmer 
Alleinreisenden Kunden bieten wir die Möglichkeit, ein 
Doppelzimmer mit anderen Reiseteilnehmern zu teilen. 
Falls bis 21 Tage vor Abreise kein/e Zimmerpartner/
in gefunden wird, wird die Hälfte des Einzelzimmer-
zuschlages von Globotrek übernommen. Die andere 
Hälfte müssen wir Ihnen nachbelasten.

4. Umbuchung/Annullationsbedingungen/
Reiseabbruch
4.1.Umbuchung/Annullation durch Kunden
4.1.1. Eine Umbuchung/Annullation muss schriftlich 
und eingeschrieben erfolgen. Bis 90 Tage vor Abrei-
se wird für Annullierungen eine Bearbeitungsgebühr 

von CHF 200.– pro Person erhoben. Bei Umbuchungen 
und Änderungen beträgt die Gebühr zwischen CHF 
60.– und CHF 200.– pro Person und entsprechend dem 
Änderungsumfang. Bei kurzfristigen Umbuchungen/
Annullierungen werden zusätzlich folgende Gebühren 
erhoben:
89–50 Tage vor Abreise	 25%
49–30 Tage vor Abreise	 50%
29–08 Tage vor Abreise	 75%
07–00 Tage vor Abreise	100%
Kosten und Gebühren für bereits eingeholte Visa gehen 
zu Ihren Lasten.
Als Stichtag gilt jeweils das Eingangsdatum der schrift-
lichen Annullation. Fällt das Eintreffen der Annullation 
auf einen Samstag, Sonn- oder Feiertag, ist der nächste 
Arbeitstag massgebend. Vorbehalten bleiben besonde-
re Änderungs-, Umbuchungs- und Annullierungsbe-
stimmung der unter 1.2.2 aufgeführten Reisen
4.1.2 Vorzeitige Rückreise; Reiseabbruch 
Falls Sie Ihre Reise aus irgendwelchen Gründen ab-
brechen müssen oder während der Reise Leistungen  
ändern wollen, besteht kein Anspruch auf Rückerstat-
tung. Unsere Reiseleitung oder lokale Vertretung wird 
Ihnen in dringenden Fällen (Erkrankung oder Unfall, 
schwere Erkrankung oder Tod von Angehörigen usw.) 
bei der Organisation Ihrer Rückreise oder Änderung 
so weit als möglich behilflich sein. Bitte beachten Sie 
in diesem Zusammenhang auch die Hilfestellung und 
Bedingungen durch Ihre Reiseversicherung. Bei Reise-
abbruch oder Änderung der Reiseleistungen gehen die 
(Zusatz-)Kosten zu Ihren Lasten.

4.2 Umbuchung/Annullation durch Globotrek & 
Background Tours AG
4.2.1. Mindestteilnehmerzahl 
Unsere angebotenen Reisen basieren auf einer Min-
destteilnehmerzahl. Wird diese für Ihre Reise nicht er-
reicht, so sind wir berechtigt die Reise bis spätestens 
3 Wochen vor Reisebeginn abzusagen. Wird bei der 
Ausschreibung ein Kleingruppenzuschlag puliziert, so 
kann Globotrek & Background Tours AG die Reise auch 
als Kleingruppe durchführen (siehe dazu Ziffer 2.3). Im 
Falle der  Reiseabsage werden Ihnen alle bereits gelei-
steten Zahlungen vollumfänglich rückerstattet. Weiter-
gehende Ersatzforderungen sind ausgeschlossen.
4.2.2. Programmänderungen, Annullation der 
Reise; Reiseabbruch 
Wir behalten uns auch in Ihrem Interesse vor, einzel-
ne vereinbarte Leistungen oder Reiseverläufe vor oder 
während der Reise zu ändern, wenn unvorhergesehene 
Umstände dies erfordern. In seltenen Fällen kann es 
auch nötig sein, eine Reise abzusagen oder vorzeitig 
abzubrechen. Umstände dieser Art sind u.a. Streiks, 
behördliche Massnahmen oder höhere Gewalt (z.B. 
Naturkatastrophen, Epidemien, Unruhen, kriegerische 
Ereignisse usw.) oder andere Umstände, welche die 
Reise verunmöglichen, erheblich erschweren oder eine 
erhebliche Gefährdung der Teilnehmer mit sich bringen. 
Sollten diese Änderungen vor Abreise eintreten, behal-
ten wir uns das Recht vor, allfällige Mehrkosten Ihnen 
zu belasten. Sollten diese Änderungen während der 
Reise eintreten, richten sich Ihre Rechte nach Ziffer 7.  

5. Versicherungen
Der Abschluss einer Annullationskostenversicherung 
ist obligatorisch. Beim Abschluss einer auf Ihre Be-
dürfnisse zugeschnittene Versicherungslösung sind 
wir Ihnen gerne behilflich. Informationen zu unseren 
angebotenen Versicherungen finden Sie auf Seite 160. 
Sollten Sie keine Versicherung über uns abschliessen, 
bestätigen Sie damit, dass Sie über eine ausreichende, 
private Versicherungsdeckung verfügen. Stellen Sie si-
cher, dass Sie für Unfälle und Krankheiten im Ausland 
ausreichend versichert sind.

ALLGEMEINE REISE- UND VERTRAGSBEDINGUNGEN
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Alle unsere Reisen werden im Team projektiert und ausgearbeitet. 
So stehen wir persönlich hinter jeder Reise. Viele Reisen enstehen 
aus unserer persönlichen Reiseerfahrung, die wir auf beruflichen 
und ausgedehnten privaten Reisen sammeln. Wir haben alle das 
Glück, unser Hobby und unsere Leidenschaft zum Beruf gemacht 
zu haben. Zusammengezählt steht das Globotrek-Team für über 100 
Jahre Berufserfahrung im Tourismus. Dies bildet die Basis, auf die Sie 
bei der Organisation und Durchführung Ihrer Reisen zählen können!

Das Team

Silvia Lüthi

Markus Siegfried

Margrit Marmet

Hauptsache: viel Raum und Weitblick! Sei es unter 
Wasser, zu Fuss durch den Himalaya oder Patagoni-

en per Velo und mit Schneeschuhen über die wei-
ten Gletscherfelder. Das zweite Jahr bei Globotrek.

Bereiste Länder:
Nepal, Indien, Indonesien, Ostkanada, Ecuador, 

Chile, Argentinien, Patagonisches Inlandeis,  
Jordanien, Ägypten

Unser Allrounder von Reiseleiter-Einsatzstelle  
bis zu komplexen Spezialreisen. Seit der  
Gründung vor 21 Jahren bei Globotrek.

Bereiste Länder:
Nepal, Bhutan, Indien, Pakistan, China, Indonesien, 
Mongolei, Russland, Tansania (Kilimanjaro),  
Marokko, Kanada, Alaska,

Unsere Hochgebirgs-Spezialistin betrachtet 
die Anden und den Himalaya am liebsten von 
einem Schneegipfel aus. Seit zwölf Jahren bei 

Globotrek.

Bereiste Länder:
Nepal, Indien, Myanmar, Russland, Tansania  

(Kilimanjaro), Marokko, Kanada, Alaska,  
Ecuador, Galapagos, Bolivien, Argentinien, Chile

Himalaya-Liebhaberin und passionierte  
Trekkerin wo immer sich Berge erheben.  
Seit zehn Jahren bei Globotrek.

Bereiste Länder:
Nepal, Tibet, Indien, China, Indonesien,  
Mongolei, Kirgistan, Russland,  
Tansania (Kilimanjaro), Marokko,  
Kanada, Alaska, Peru, Argentinien

Ist mit dem Motto «je abgelegener, umso  
besser» in der Welt unterwegs. Leitet die  
Geschicke von Globotrek das dritte Jahr.

Bereiste Länder:
Nepal, Bhutan, Indien, China, Indonesien,  
Myanmar, Mongolei, Kasachstan, Usbekistan, 
Russland, Jordanien, Ägypten, Marokko

Reto Schläpfer

Bettina Lendi

Reist zu Fuss im Himalaya, per Kamel durch die 
Wüste oder auf einem Berglauf durch die Alpen. Seit 

fünf Jahren bei Globotrek.

Bereiste Länder:
Nepal, Tibet, Indien, Ägypten,  

Tansania (Kilimanjaro), Kanada,  
Argentinien

Nina Günter-Tschanz

E D I TO R I A L

Liebe Trekkingfreundinnen, 
liebe Trekkingfreunde

Tourismus hinterlässt Spuren
Inzwischen vergeht kaum eine Woche, ohne dass 
wir Anrufe zum Thema Nachhaltigkeit im Tourismus 
bekommen. Diplomarbeiten werden geschrieben, 
Erhebungen gemacht, Kunden wollen  Informationen. 
Diese Kontakte sind für uns ein Denkanstoss. Vieles 
wurde bereits umgesetzt, vieles ist noch in Planung. 
Bereits bei der Ausarbeitung der Reisen werden 
Ökologie und Nachhaltigkeit mit einbezogen. Unsere 
Reisen enthalten neu alle einen Pauschalbeitrag zur 
Kompensation der Flugemissionen an myclimate. 
Weitere Informationen dazu finden Sie auf Seite 17. 
Als Basis für unsere Kriterien zur Nachhaltigkeit un-
terschreiben ab diesem Jahr unsere Partneragentu-
ren einen von uns ausgearbeiteten Leitfaden. Dieser 
enthält Richtlinien für die Anstellungsbedingungen 
der Mitarbeiter, regelt die Entsorgung des Abfalls und 
dient als Anleitung zum lokalen Ressourcen-Manage-
ment von Trinkwasser und Brennmaterial.
Viele unserer Reiseprogramme beinhalten auch so-
ziale Aspekte. Unsere Reise zu den letzten Rentier-
nomaden der Mongolei beispielsweise, wird nur ein 
Mal jährlich durchgeführt. So vermeiden wir, dass 
die Tuva-Familien zu stark vom Verdienst durch den 
Tourismus abhängig werden. Die Reisekosten werden 
durch den Reiseleiter direkt an die Familien bezahlt 
und werden von diesen für die Schulkosten ihrer  
Kinder verwendet. 
Auch unsere Reise mit Thomas Zwahlen in Ladakh, 
die zu den Nomaden des Kharnak-Tales führt, ist dar-
auf ausgelegt, eine Brücke zwischen traditioneller  
Lebensweise und der modernen Gesellschaft zu 
schlagen. Die Nomadenkinder, die in einem Internat 
in der Stadt ihre Schulausbildung absolvieren, kehren 
meist nie mehr zu ihren Familien und der nomadi-
sierenden Lebensweise zurück. Thomas Zwahlen hat 
darum eine mobile Nomadenschule gegründet, die 
den Kindern eine Schulbildung bei ihren Familien 
ermöglicht. Für jeden Reisenden nach Kharnak über-
weist Globotrek einen Beitrag zugunsten des Schul-
projektes. 
Tourismus hinterlässt Spuren – wir können dies nicht 
vermeiden und nicht ungeschehen machen. Wir sind 
aber bemüht, die schädlichen Aspekte so gering wie 
möglich zu halten und mit positiven Massnahmen zu 
kompensieren.

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen ein verantwor-
tungsbewusstes, spannendes und entspannendes 
Reisejahr.

Herzlich,

Reto Schläpfer
und das ganze Globotrek-Team

6. Pass, Visa, Impfungen usw.
Für die Einhaltung der vorgeschriebenen Pass-, Visa-, 
Zoll-, Devisen- und Gesundheitsbestimmungen sind 
Sie allein verantwortlich.
Damit die Reisedokumente richtig ausgestellt werden 
können, müssen Sie bei der Buchung Ihre Vornamen 
und Namen usw. gemäss den Angaben in Ihrem Reise-
pass angeben. Stimmen die Namen auf den Reisedo-
kumenten nicht mit denjenigen im Pass überein, kann 
es zu einer Einreiseverweigerung und zwangsweisen 
Rückführung kommen, deren Kosten Sie zu tragen 
haben. Müssen Reisedokumente (Visa, Flugscheine 
usw.) neu ausgestellt werden, weil die Angaben in der 
Anmeldung nicht mit jenigen im Pass übereinstimmen, 
gehen die Kosten zu Ihren Lasten.

6.1 Reisedokumente 
Für die Vollständigkeit und vorgeschriebene Gültigkeit 
Ihrer Reisedokumente wie Pass, ID, usw. sind Sie alleine 
verantwortlich.

6.2 Einholen von Visa 
Bei ab der Schweiz begleiteten Gruppenreisen ist Glo-
botrek & Background Tours AG für die fristgerechte Ein-
holung der Visa besorgt. Bei lokal geführten Reisen und 
individuell zusammengestellten Reisen sind Sie für die 
Einholung der benötigten Visa zuständig. Die nötigen 
Unterlagen erhalten Sie mit unserer Reisebestätigung. 

6.3 Gesundheitsbestimmungen und Impfungen 
Angaben zu vorgeschriebenen und empfohlenen Imp-
fungen sowie Gesundheitsbestimmungen sind im Kata-
log zu finden oder werden Ihnen bei Buchung der Reise 
mitgeteilt und in der Bestätigung wiederholt. Zusätzlich 
empfehlen wir Ihnen, sich vor der  Buchung Ihrer Reise, 
spätestens 6 Wochen vor Abreise, bei Ihrem Haus- oder 
Tropenarzt über einen allfälligen zusätzlichen individu-
ellen Impfschutz usw. zu informieren. Mehr Informati-
onen finden Sie auch unter www.safetravel.ch.

7. Haftung
7.1 Allgemein 
Globotrek & Background Tours AG hat die Katalogaus-
schreibungen und die Auswahl der an Ihrer Reise be-
teiligten Unternehmen mit aller Sorgfalt vorgenommen 
und die Reise fachmännisch organisiert. 

7.2 Ausfall von Leistungen 
Globotrek & Background Tours AG vergütet den Ausfall 
vereinbarter Leistungen oder die zusätzlich entstan-
denen Kosten, soweit es der Schweizer-, der lokalen 
Reiseleitung oder dem Leistungsträger nicht möglich 
war, vor Ort eine gleichwertige Ersatzleistung anzu-
bieten und auch kein Verschulden Ihrerseits vorliegt. 
Unsere Haftung ist  auf insgesamt den doppelten Rei-
sepreis pro Person beschränkt und umfasst nur den 
unmittelbaren Schaden. Vorbehalten bleiben interna-
tionale Abkommen (Ziffer 7.4.1).

7.3 Haftungsbeschränkung auf den doppelten  
Reisepreis 
Bei Pauschalreisen ist die Haftung für andere als Perso-
nenschäden (Sachschäden, reine Vermögensschäden 
usw.) auf den doppelten Reisepreis pro Person be-
schränkt. Bei anderen Leistungen als Pauschalreisen ist 
die Haftung für sämtliche Schäden auf den doppelten 
Reisepreis pro Person begrenzt. Vorbehalten bleiben 
tiefere Haftungslimiten oder Haftungsausschlüsse in 
anwendbaren internationalen Abkommen oder natio-
nalen Gesetzen.

7.4 Haftungsbeschränkungen, Haftungsaus-
schlüsse
7.4.1 Internationale Abkommen, nationale Gesetze 
Enthalten internationale Abkommen oder anwendbare 
nationale Gesetze, Beschränkungen der Haftung oder 

Haftungsausschlüsse bei Schäden aus Nichterfüllung 
oder nicht gehöriger Erfüllung des Vertrages, kann sich 
Globotrek & Background Tours AG auf diese berufen 
und haftet nur im Rahmen dieser Abkommen oder 
nationaler Gesetze. Internationale Abkommen dieser 
Art bestehen insbesondere im Transportwesen (Flug-, 
Eisenbahn-, und Schiffsverkehr). Vorbehalten bleiben 
weitergehende Haftungsbeschränkungen oder Haf-
tungsausschlüsse dieser Allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen.
7.4.2 Haftungsausschlüsse 
Globotrek & Background Tours AG haftet nicht, wenn 
die Nichterfüllung oder die nicht gehörige Erfüllung des 
Vertrages zurückzuführen ist auf:
–	Versäumnisse Ihrerseits
–	unvorhersehbare oder nicht abwendbare Versäum-

nisse eines Dritten, der an der Erbringung der ver-
traglich vereinbarten Leistungen nicht beteiligt ist.

–	höhere Gewalt oder ein Ereignis, welches Globotrek & 
Background Tours AG oder ein Dienstleistungsträger 
trotz aller gebotenen Sorgfalt nicht vorhersehen oder 
abwenden konnte. Globotrek & Background Tours 
AG haftet somit nicht für Änderungen im Reisepro-
gramm, die auf Streik, Unruhen, Witterungsverhält-
nisse, behördliche Massnahmen, Verspätungen von 
Dritten usw. zurückzuführen sind.

–	Programmänderungen infolge Flugplanänderungen.
7.4.3 Lokale Veranstaltungen 
Für Aktivitäten und Ausflüge welche am Reiseziel ge-
bucht werden, bzw. nicht im vereinbarten Reisepro-
gramm enthalten sind, haftet Globotrek & Background 
Tours AG nicht. 

7.5 Vertane Urlaubszeit, entgangene Urlaubs-
freude usw. 
Für vertane Urlaubszeit, entgangene Urlaubsfreuden, 
Frustrationsschäden usw. haftet Globotrek & Back-
ground Tours AG nicht. 

7.6 Ausservertragliche Haftung 
Die ausservertragliche Haftung richtet sich nach den 
massgebenden nationalen Gesetzen und internatio-
nalen Abkommen, vorbehalten bleiben weitergehende 
Haftungsbegrenzungen resp. Haftungsausschlüsse 
dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

8. Beanstandungen
8.1 Beanstandung und Abhilfe verlangen 
Sollten Sie während der Reise Anlass zu Beanstan-
dungen haben, so müssen Sie diese unverzüglich der 
Reiseleitung, unserer lokalen Vertretung oder dem 
betroffenen Leistungsträger (z.B. Hotel) bekannt ge-
ben. Dies ist eine zwingende Voraussetzung für einen 
späteren Versuch der Geltendmachung von Ersatzan-
sprüchen und ermöglicht meist bereits eine Abhilfe vor 
Ort. 

8.2 Wird vor Ort keine Lösung gefunden 
Sollte keine Abhilfe vor Ort möglich sein, müssen Sie 
eine schriftliche Bestätigung verlangen, die Ihre Bean-
standung und deren Inhalt umfasst. Reiseleiter, lokale 
Vertretungen und Leistungsträger sind nicht berech-
tigt irgendwelche Schadenersatzforderungen anzuer-
kennen.

8.3 Nach Ihrer Rückkehr 
Wurde vor Ort keine befriedigende Abhilfe möglich, 
müssen Sie Ihre Beanstandung sowie die Bestätigung 
die Sie vor Ort eingeholt haben, innerhalb 30 Tagen 
nach Rückreise schriftlich bei Globotrek & Background 
Tours AG oder Ihrer Buchungsstelle einreichen. Wer-
den diese Bedingungen nicht eingehalten, erlöschen 
sämtliche Ansprüche. 

9. Mitwirkungspflichten Ihrerseits
9.1 Persönliche Voraussetzungen 
Reisen in fremde Länder bedingen, dass sich die Teil-
nehmer den fremden Sitten und Gebräuchen anpassen. 
Reiseleiter sind befugt, Teilnehmer, die die Reisegrup-
pe nachhaltig stören oder nicht gewillt sind, sich den 
Gepflogenheiten des Reiselandes anzupassen, von der 
Reise auszuschliessen. Rückreisekosten usw. gehen zu 
Lasten des Teilnehmers und der bezahlte Reisepreis 
kann nicht zurückbezahlt werden.

9.2 Gesundheitliche Voraussetzungen 
Bei einigen Reisen wird eine gute Gesundheit usw. 
vorausgesetzt. Sollte ein Teilnehmer diese Vorausset-
zungen nicht erfüllen, kann der Reiseleiter den Teil-
nehmer von der Reise ausschliessen. Rückreisekosten 
usw. gehen zu Lasten des Teilnehmers und der bezahlte 
Reisepreis kann nicht zurückbezahlt werden.

10. Planung nach Ihrer Rückkehr 
Trotz bester Reiseplanung kann es vorkommen, dass 
sich aufgrund nicht vorhersehbarer oder nicht abwend-
barer Ereignisse die Rückreise verspätet. Sie sollten da-
her für den Rückkehrtag und bei Reisen in andere Kon-
tinente auch für den Folgetag keine Verpflichtungen 
vorsehen, deren Nichteinhaltung schwerwiegende 
Folgen haben könnte.

11. Rückbestätigung von Flugscheinen 
Bei individuellen Reisen und Reisen ohne Schweizer-
Reiseleitung  ist der Kunde für die Rückbestätigung 
des Weiter- und Rückfluges verantwortlich. Die not-
wendigen Angaben entnehmen Sie bitte den Reiseun-
terlagen. Versäumte Rückbestätigungen können zum 
Verlust des Transportanspruches führen, allfällige 
Mehrkosten gehen zu Lasten des Kunden.

12. Sicherstellung von Kundengeldern 
Wir garantieren Ihnen durch unsere Mitgliedschaft im 
Garantiefonds der Schweizer Reisebranche die Sicher-
stellung Ihrer im Zusammenhang mit Ihrer Pauschalrei-
se einbezahlten Beträge.

13. Ombudsman 
Vor einer gerichtlichen Auseinandersetzung sollte 
der Kunde an den unabhängigen Ombudsman der 
Schweizer Reisebranche gelangen. Der Ombudsman 
ist bestrebt, bei jeder Art von Problemen zwischen Ih-
nen und uns, bzw. dem Reisebüro, bei dem die Reise 
gebucht wurde, eine faire und ausgewogene Einigung 
zu erzielen.
Die Adresse des Ombudsmans lautet:
Ombudsman der Schweizer Reisebranche, 
Postfach, 4601 Olten, Mo–Mi 10.00–16.00 Uhr 
Telefon 062 212 66 60, info@ombudsman-touristik.ch.

14. Gerichtsstand 
Im Verhältnis zwischen dem Kunden und Globotrek  & 
Background Tours AG ist ausschliesslich schweize-
risches Recht anwendbar. Klagen gegen die Globotrek 
& Background Tours AG können nur am Firmensitz in 
Bern, Schweiz angebracht werden.

15. Redaktionsschluss
Der Redaktionsschluss erfolgt im Oktober 2009. Glo-
botrek & Background Tours AG behält sich Änderungen 
von Preisen und Angebot nach diesem Zeitpunkt vor.




